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65 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung gemäß § 
 5 Abs. 7 LAbfG NRW i.V.m. § 23 Abs 1 Alt. 
 2, Abs. 2 Satz 2 GkG NRW über die Durch-
 führung des Betriebs des Recyclinghofs 
 Everswinkel sowie der Einsammlung und 
 Beförderung der dort angelieferten Abfälle 

zwischen dem Kreis Warendorf, vertreten durch den 
Landrat, - nachfolgend "Kreis" genannt - und der 
Gemeinde Everswinkel, vertreten durch den 
Bürgermeister, - nachfolgend "Gemeinde" genannt - 

 

Präambel 

Gemäß § 5 Abs. 6 Satz 1 des Landesabfallgesetzes für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Juni 1988 
(LAbfG NRW), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. 
März 2013, sind die Städte und Gemeinden als öffentlich-
rechtliche Entsorgungsträger im Sinne der §§ 17 Abs. 1 
Satz 1, 20 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zur Förderung der 
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträg-
lichen Bewirtschaftung von Abfällen vom 24. Februar 

2012 (KrWG), für das Einsammeln und das Befördern 
der in ihrem Gebiet anfallenden und ihnen überlassenden 
Abfälle zuständig. 

Beim Kreis handelt es sich gemäß § 5 Abs. 1 LAbfG 
NRW um den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, 
dem die Entsorgung der Abfälle obliegt, die von den 
Städten und Gemeinden im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
nach § 5 Abs. 6 Satz 1 LAbfG NRW eingesammelt und 
befördert sowie dem Kreis überlassen werden. 

Um die Durchführung der Entsorgungsverfahren zu op-
timieren und dadurch Synergieeffekte zur Senkung der 
Abfallgebühren zu erzielen, schließen die Vertragspar-
teien gemäß § 5 Abs. 7 LAbfG NRW in Verbindung mit 
§ 23 Abs. 1 Alt. 2, Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 01. Oktober 1979 (GkG NRW), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 23. Oktober 2012, die folgen-
de öffentlich-rechtliche Vereinbarung: 
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Oelde, Ratsstiege 1, 59302 Oelde, vertreten durch den 
Bürgermeister Karl-Friedrich Knop, - nachfolgend 
"Stadt" genannt - 

 

Präambel 

Sowohl der Kreis als auch die Städte und Gemeinden 
sind gemäß dem Abfallgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landesabfallgesetz - LAbfG NRW) öffent-
lich-rechtliche Entsorgungsträger im Sinne des Gesetzes 
zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 
umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen 
(Kreislaufwirtschaftsgesetz, KrWG). 

Bei den Städte und Gemeinden handelt es sich gemäß § 5 
Abs. 6 LAbfG NRW um die öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträger für die Aufgaben "Einsammeln" und "Be-
fördern" hinsichtlich der Abfälle, die gemäß dem KrWG 
überlassungspflichtig sind. Bei dem Kreis handelt es sich 
um den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, der ge-
mäß § 5 Abs. 1 LAbfG NRW für die Entsorgung der ge-
mäß KrWG überlassungspflichtigen Abfälle im Übrigen 
zuständig ist. 

Um die Durchführung der Entsorgungsaufgaben zu opti-
mieren, das Einsammeln, Sortieren und Behandeln von 
Abfällen zu rationalisieren und dadurch Synergieeffekte 
zu erzielen, die insbesondere eine Senkung der Abfall-
gebühren zur Entlastung der Bürger bewirken, sollen Ko-
operationsstrukturen geschaffen werden, wobei der Kreis 
die Durchführung der Entsorgungsleistungen mandatie-
rend übernimmt. 

Damit machen die Vertragsparteien von Ihrem Organisa-
tionsrecht gemäß § 5 Abs. 7 LAbfG NRW Gebrauch, 
wonach sich u.a. Kreise und kreisangehörige Gemeinden 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben der Formen kommunaler 
Zusammenarbeit nach den Vorschriften des GkG NRW 
bedienen können. Zur Regelung des internen Verhältnis-
ses zwischen den Vertragsparteien vereinbaren die Ver-
tragsparteien Folgendes: 

 

§ 1 

Gegenstand der kommunalen Zusammenarbeit 

1. Die Vertragsparteien vereinbaren eine kommu-
nale Zusammenarbeit im Bereich der Rest-, Sperrmüll- 
und Bioabfallentsorgung, soweit die Entsorgung dieser 
Abfälle der öffentlich-rechtlichen Zuständigkeit gemäß 
dem Abfallrecht unterliegt. Die Vertragsparteien unter-
stützen sich nach Maßgabe dieser Vereinbarung gegen-
seitig bei der Erfassung und Entsorgung des Rest-, 
Sperrmülls und Bioabfalls (Entsorgungsleistungen). 

2. Die abfallrechtlichen Rechte und Pflichten der 
Vertragsparteien als öffentlich-rechtliche Entsorgungs-
träger bleiben unberührt. Insbesondere unterliegen die 
Entsorgungsleistungen in öffentlich-rechtlicher Hinsicht 
weiterhin der abfallrechtlichen Zuständigkeit der jewei-
ligen Vertragsparteien als öffentlich-rechtliche Entsor-
gungsträger. Es handelt sich um eine kommunale Zu-
sammenarbeit gemäß § 5 Abs. 7 LAbfG NRW i.V.m. § 
23 Abs. 1 Alt. 2, Abs. 2 Satz 2 GkG NRW (Mandatie-
rung). 

 

 

 

§ 2 

Pflichten des Kreises 

1. Der Kreis ist verpflichtet, die Stadt bei den ihr 
obliegenden Aufgaben der Entsorgung (Einsammeln und 
Beförderung) der überlassungspflichtigen Abfälle zu un-
terstützen. Der Kreis führt die Entsorgungsleistungen in 
eigener Verantwortung durch. Er wird sich mit der Stadt 
diesbezüglich abstimmen, soweit es deren Zuständigkeit 
als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger betrifft. So-
weit Entscheidungen notwendig sind, trifft diese der 
Kreis. 

2. Zur Regelung der weiteren Modalitäten zur 
Durchführung der Einsammlung und Beförderung wird 
eine gesonderte Ausführungsvereinbarung geschlossen, 
in der auch die Entsorgungslogistik mit der Stadt abge-
stimmt wird (z.B. Behältergrößen, Abfuhrrhythmen). 

3. Der Kreis darf die Einsammlung und Beförde-
rung der überlassungspflichtigen Abfälle von Dritten 
durchführen lassen. Er darf sie insbesondere von eigenen 
Tochterunternehmen erbringen lassen. Die Stadt erklärt 
hiermit bereits ausdrücklich Ihre Zustimmung zu dieser 
Vorgehensweise. 

4. Die Stadt bevollmächtigt den Kreis, sämtliche Erklä-
rungen gegenüber Dritten im Zusammenhang mit der 
Durchführung der Einsammlung und Beförderung für sie 
abzugeben. Der Kreis darf dabei nach außen im eigenen 
Namen handeln. Die Bevollmächtigung nach Satz 1 
schließt nicht die Geltendmachung von Gebühren und/ 
oder Entgelten gegenüber den Abfallerzeugern und/oder  
-besitzern ein. Eine Unterbevollmächtigung ist zulässig. 

 

§ 3 

Pflichten der Stadt 

1. Die Stadt unterstützt den Kreis bei der Durch-
führung der Einsammlung und Beförderung. Dies ge-
schieht insbesondere durch die Bereitstellung der erfor-
derlichen Informationen, soweit diese bei der Stadt vor-
handen sind. 

2. Die Stadt ist verpflichtet, bestehende Entsor-
gungsverträge mit Dritten vor deren Ablauf zu beenden, 
soweit derartige Entsorgungsverträge Entsorgungsleistun-
gen zum Gegenstand haben, die Gegenstand dieser Ko-
operationsvereinbarung sind, und soweit die Verträge be-
endbar sind. Die Beendigungspflicht muss spätestens er-
füllt sein mit dem Beginn der kommunalen Zusammen-
arbeit im Hinblick auf die Durchführung der Entsor-
gungsleistungen gemäß dieser Vereinbarung. Sofern Ent-
sorgungsverträge, die zwischen der Stadt und Dritten be-
stehen, nicht vorzeitig beendbar sind, bemüht sich die 
Stadt, auf eine Überleitung der Entsorgungsverträge auf 
den Kreis bzw. auf den Dritten im Sinne des § 2 Abs. 3 
hinzuwirken. 

 

§ 4 

Laufzeit; Kündigung 

1. Diese Vereinbarung tritt mit Erfüllung der ge-
setzlichen Wirksamkeitsvoraussetzungen gemäß § 24 
Abs. 2 bis Abs. 4 GkG NRW am Tag nach der Bekannt-
machung im Veröffentlichungsblatt der Aufsichtsbehörde 
in Kraft. Die kommunale Zusammenarbeit zwischen den 
Vertragsparteien beginnt im Hinblick auf die Durchfüh-
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Rennwett- und Lotteriegesetz vom 08.04.1922 hinterlegte 
Sicherheit freizugeben. 

Etwaige Forderungen gegen die Fa. Riese GmbH, die aus 
ihrer Tätigkeit als Buchmacher herrühren, sind bei mir 
binnen 14 Tage nach dieser Veröffentlichung geltend zu 
machen. 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2014 S. 114-115 

 

 

70 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes 
 über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
 (UVPG) 

Bezirksregierung Münster 
500-53.0011/14/4.4.1 

45699 Herten, den 18.02.2014 

Die Firma Ruhr Oel GmbH, Pawiker Straße 30, 45876 
Gelsenkirchen, hat einen Antrag zur wesentlichen Än-
derung ihrer Anlage zur 

• Destillation oder sonstigen Weiterverarbeitung 
 von Erdöl oder Erdölerzeugnissen in Mineralöl-
 raffinerien 

gemäß Nr. 4.4.1 des Anhangs der Vierten Verordnung 
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(4. BImSchV) auf dem Betriebsgrundstück Pawiker 
Straße 30 in 45896 Gelsenkirchen-Scholven, Gemarkung 
Buer, Flur 22, Flurstück 712, vorgelegt. 

Im Rahmen der Umsetzung des MIP-Projektes (Margin 
Improvement Project) mit dem Ziel der Steigerung der 
Effizienz am Raffineriestandort Gelsenkirchen werden im 
vorliegenden Antrag die letzten technischen Ände-
rungen, der Umschluss der geänderten Anlagetechnik, die 
Anpassung der Stoffströme, die Änderung der Prozess-
führung und der Betrieb der geänderten Anlage beantragt. 
Insbesondere sind folgende Änderungen in der Atmos-
phärische Destillation A8 beantragt: 

• die Erhöhung des Einsatzes von Stripping-
 Dampf in der Hauptkolonne DA-901 durch 
 Einbau einer neuen Stripp-Dampfleitung, 

• die Modifikationen an Kolonnenböden und 
 Abzügen der Hauptkolonne DA-901, 

• die Rückführung von Leichtem Vakuum-Gasöl 
 (LVGO) von der Vakuumdestillation 3, 

• den Ersatz verschiedener Pumpen durch Pum-
 pen mit größerer Leistung/Kapazität, 

• den Austausch der Rohrbündel im Wärme-
 tauscher EA 910 A/B zur Verbesserung des 
 Wärmeaustausches, 

• die Modifikation des Gasöl-Kühlers EA-924, 

• die Änderung einiger Regelventile, 

• die Verbrennung der Abgase des Tanks FB-3 
 (30.000 m³ Lagerkapazität, Bau 1515) in den 
 Öfen BA-901 oder BA-402 unter Einhaltung 
 der bisher genehmigten Emissionsbegrenzun-
 gen, 

• die Einbindung und den Betrieb der er-
 forderlichen neuen Rohrleitungen, 

• den Betrieb der geänderten Anlage. 

Die bisher genehmigte Feuerungswärmeleistung sowie 
die max. zulässige Menge des zu verarbeitenden Rohöls 

in der Raffinerie wird durch die Änderung der internen 
Stoffströme nicht verändert bzw. erweitert. 

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen 
Vorschriften. 

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren 
(Screening) zur Feststellung des Erfordernisses einer 
Umweltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 3a-c des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durch-
geführt. 

Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es 
einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als unselb-
ständiger Teil des Genehmigungsverfahrens nicht bedarf, 
da u.a. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
durch das Vorhaben nicht zu besorgen sind. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a 
UVPG in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 
Satz 1 des BImSchG. 

Im Auftrag 
gez. Norbert Reineke 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2014 S. 115 

 

 

71 Bekanntmachung gemäß § 21a der 9. Ver-
 ordnung zur Durchführung des Bundes-
 Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über 
 das Genehmigungsverfahren - 9. BImSchV) 

Bezirksregierung Münster             Herten, 18.02.2014 
500-53.0030/13/0101.1 

Die Bezirksregierung Münster, Dienstgebäude Herten, 
Gartenstr. 27, 45699 Herten, hat der Firma Infracor 
GmbH in 45772 Marl mit Datum vom 10.02.2014 einen 
Vorbescheid mit folgendem Tenor erteilt: 

"Hiermit wird Ihnen gemäß §§ 6 und 9 Bundes-
Immissionsschutzgesetz 1 (BImSchG), in Verbindung mit 
§ 1 und Nr. 1.1 des Anhangs der Verordnung über ge-
nehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV), der Vor-
bescheid erteilt, in dem festgestellt wird, dass für die 
Errichtung und den Betrieb eines Gas- und Dampf-
turbinenkraftwerks (Kraftwerk IV, Block 1) mit einer 
Feuerungswärmeleistung von max. 185 MW auf dem 
Grundstück in Marl, Paul-Baumann-Straße 1, Gemarkung 
Marl, Flur 58, Flurstück 29 (Baufeld 07 008), die 
Genehmigungsvoraussetzungen hinsichtlich 

• des Anlagenkonzeptes 

• des Standortes und 

• der Vereinbarkeit mit den immissionsschutz- 
 und naturschutzrechtlichen Anforderungen 

vorliegen. 

Der Vorbescheid gilt nicht für den Umbau der 
vorhandenen Gasdruckregel- und Messanlage (GDRM) 
im Baufeld 19 204. Er gilt auch nicht für die Erdgas-
leitung bis zur Baufeldgrenze des neuen Gas- und 
Dampfturbinenkraftwerks (GuD-Kraftwerk)." 
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Der Vorbescheid enthält folgende Rechtsmittelbelehrung 

"Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines 
Monats nach Zustellung Klage bei dem Verwaltungs-
gericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gel-
senkirchen, erheben. Die Klage ist schriftlich einzulegen 
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle des Gerichtes zu erklären. Die Klage kann 
auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Ver-
ordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den 
Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande 
Nordrhein-Westfalen (ERVVO VG/FG) eingereicht 
werden." 

Hinweis: 

Mit dem Ende der unten genannten Auslegungsfrist gilt 
der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine Ein-
wendungen erhoben haben, als zugestellt. 

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass eine Ausfertigung 
des Vorbescheides vom 10.02.2014 in der Zeit vom 
04.03.2014 bis einschließlich 18.03.2014 während der 
Dienststunden zur Einsicht an folgenden Stellen ausliegt: 

1. Stadtverwaltung Marl, Amt 60, Zimmer 78, 
 Liegnitzer Str. 5, 45768 Marl, 

2. Stadtverwaltung Haltern am See, Bereich 
 Planung, Zimmer 1.18 bis 1.21, Rochfordstr. 1 
 (Muttergottesstiege), 45721 Haltern am See, 

3. Stadtverwaltung Dorsten, Vermessungsamt, 
 Zimmer 111 (Geschäftsstelle des Umweltaus-
 schusses), Halterner Str. 28, 46284 Dorsten, 
 sowie 

4. Bezirksregierung Münster, Standort Herten, 
 Dezernat 53 - Immissionsschutz, Zimmer L 
 213, Gartenstr. 27, 45699 Herten. 

Ich weise darauf hin, dass der Vorbescheid mit 
Vorbehalten und Voraussetzungen erteilt wurde. 

Im Auftrag  
gez. Dr. Abel 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2014 S. 115-116 

 

 

 

 

72 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes 
 über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

Bezirksregierung Münster           20.02.2014 
- Dezernat 54 - 
Az.: 500-0326359/0008.E 

Erlaubnisverfahren zur Grundwasserförderung auf 
der Kläranlage Drensteinfurt für die Brauchwasser-
versorgung 

Die Stadt Drensteinfurt, Landsbergplatz 7, 48317 Dren-
steinfurt, hat am 16.01.2014 die Erlaubnis zur Grund-
wasserförderung auf dem Gelände der Kläranlage Dren-
steinfurt beantragt. Das geförderte Grundwasser soll für 
Reinigungszwecke auf der Kläranlage genutzt werden. Es 
handelt sich um eine Grundwasserentnahme, die an zwei 
Brunnen - einem Schachtbrunnen und einem Bohrbrun-
nen - vorgenommen werden soll, an denen auch derzeit 
schon Grundwasser zur Brauchwasserversorgung geför-
dert wird. Die Fördermenge beträgt mehr als 5.000 m³/a 
und weniger als 100.000 m³/a. 

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein Projekt, für das 
nach § 3c, Satz 2 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) vom 24.02.2010 (letzte 
Änderung vom 25.07.2013) in Verbindung mit der Ziffer 
13.3.3 der Anlage 1 zum UVPG eine standortbezogene 
Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen ist. Dabei hat 
die Behörde festzustellen, ob für das Vorhaben eine Ver-
pflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung besteht. Soll eine Umweltverträglich-
keitsprüfung unterbleiben, ist dies bekannt zu geben. 

Die Prüfung der vorgelegten Antragsunterlagen hatte zum 
Ergebnis, dass die Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung für das Vorhaben nicht erforderlich ist, 
weil keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkun-
gen zu besorgen sind. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a 
UVPG. 

Im Auftrag 
gez. Richter 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2014 S. 116 

 

C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 

73 Bekanntmachung gem. § 9 Abs. 3 UVPG 

Raumordnungsverfahren für die geplante Erdgasan-
schlussleitung von Datteln (Hachhausen) zum Kraft-
werksstandort der STEAG in Herne 

Die Thyssengas Erdgaslogistik plant eine Erdgasan-
schlussleitung von Datteln (Hachhausen) zum Kraft-
werksstandort der STEAG in Herne. Anlass für die 
Leitungsplanung sind die Absichten der STEAG, am 
Kraftwerksstandort Herne, an dem neben Strom auch 
Wärme für die Fernwärmeschiene Ruhr erzeugt wird, 
auch erdgasbetriebene Energieerzeugungsanlagen zu 

realisieren. Erforderlich hierfür ist der Bau einer Erd-
gasanschlussleitung DN (Nenndurchmesser, Diameter 
Nomina) 600, die eine ausreichende Kapazität für Ener-
gieerzeugungsanlagen aufweist, über die auch die Fern-
wärmeerzeugung langfristig sichergestellt werden kann. 

Bei dem Vorhaben handelt es sich um ein raum-
bedeutsames Vorhaben mit überörtlicher Bedeutung gem. 
§ 1 Nr. 14 ROV (Raumordnungsverordnung). Die Re-
gionalplanungsbehörde des RVR hat  deshalb gem. § 15 
ROG ein Raumordnungsverfahren eingeleitet. Das  
Raumordnungsverfahren betrachtet ausschließlich raum-
bedeutsame Auswirkungen des Leitungsprojekts unter 
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überörtlichen Gesichtspunkten. Es wird mit einer „raum-
ordnerischen Beurteilung“ abgeschlossen, die als „Erfor-
dernis der Raumordnung“ im nachfolgenden Planfest-
stellungsverfahren zu berücksichtigen ist. Die rechts-
verbindliche Festlegung der Leitungstrasse erfolgt erst im 
anschließenden Planfeststellungsverfahren. 

Das Vorhaben ist gem. § 3a UVPG (Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung) UVP-pflichtig, so dass 
das Raumordnungsverfahren gem. § 32 Abs. 1 Satz 3 
LPlG (Landesplanungsgesetz NRW) die Prüfung der 
Umweltverträglichkeit beinhaltet. 

Zur Vorbereitung des Raumordnungsverfahrens fand am 
30.01.2013 eine sogenannte Antragskonferenz (Scoping) 
statt, bei der Untersuchungsumfang und die vorzu-
legenden Unterlagen festgelegt wurden. 

Die gem. § 6 UVPG zu erstellenden entscheidungs-
erheblichen Unterlagen über die Umweltauswirkungen 
des Vorhabens umfassen: 

• Erläuterungsbericht 

• Übersichtskarte und Blattabschnitte 

• Übersicht Trassenführung 

• Variantenvergleich 

• Varianten und regionalplanerische Ausweisung 

• Varianten und Festsetzungen der Bauleit-
 planung 

• Varianten und relevante Konfliktpunkte 

• Umweltverträglichkeitsuntersuchung 

• Gutachterliche Raumverträglichkeitsunter-
 suchung 

• Natura 2000 Verträglichkeitsprüfung 

• Artenschutzrechtliche Vorprüfung 

Die Unterlagen des Raumordnungsverfahrens werden in 
der Zeit vom 10.03.2014 bis einschließlich 17.04.2014 an 
folgenden Stellen und während der üblichen Dienst-/ 
Sprechzeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt: 

Bezirksregierung Münster, Dezernat 32, Domplatz 1-3 
in 48143 Münster, Zimmer 308, 3. Etage, 
Ansprechpartner:          RD Schmied 

Öffnungszeiten: werktags von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

Geschäftsstelle der Planungsgemeinschaft RFNP, 
Stadt Essen - Amt für Stadtplanung und Bauordnung, 
Deutschlandhaus, Lindenallee 10 in 45127 Essen, Raum 
501, 5. Etage, 
Ansprechpartnerin:         Frau Mollen, 
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag von 
08:00 Uhr bis 16:00 Uhr, Mittwoch von 08:00 Uhr bis 
15:30 Uhr, Freitag von 08:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

Regionalverband Ruhr, Referat Regionalplanung, 
Kronprinzenstraße 35 in 45128 Essen, Bibliothek – 
Erdgeschoss, 
Ansprechpartnerin:                Frau Kronemeyer 
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 09:00 Uhr 
bis 16:00 Uhr, Freitag von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr 

Bürgermeister der Stadt Datteln, Fachbereich 6.3 – 
Vermessung, Genthiner Straße 8 in 45711 Datteln, 2. 
Obergeschoss, Zimmer 2.23, 
Ansprechpartnerin:          Frau Peeters 
Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch von 08:00 Uhr bis 
12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, Dienstag 
und Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr, Donnerstag 

von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 
17:00 Uhr 

Oberbürgermeister der Stadt Herne, Fachbereich Ver-
messung und Kataster, Richard-Wagner-Str. 10 in 44651 
Herne, Zimmer 101/103, 
Ansprechpartner:       Herr Bleikamp 
Öffnungszeiten: Montag bis Donnertag von 07:30 Uhr bis 
12:00 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr, Freitag von 
07:30 Uhr bis 13:00 Uhr 

Bürgermeister der Stadt Herten, Rathaus, Bereich 
Stadtplanung, Kurt-Schumacher-Straße 2 in 45699 
Herten, Raum 321, 
Ansprechpartner:             Herr Hammwöhner 
Öffnungszeiten: Montag und Dienstag von 08:00 Uhr bis 
16:00 Uhr, Mittwoch und Freitag von 08:00 Uhr bis 
12:30 Uhr, Donnerstag von 08:00 Uhr bis 17:30 Uhr 

Bürgermeister der Stadt Oer-Erkenschwick, Rathaus, 
FB 4, PB 61 – Planung, Rathausplatz 1 in 45739 Oer-
Erkenschwick, Zimmer 1.308, 
Ansprechpartner:     Herr Händschke 
Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch von 08:00 Uhr bis 
12:30 Uhr und von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr, Donnerstag 
von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:00 Uhr bis 
17:00 Uhr, Freitag von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

Oberbürgermeister der Stadt Recklinghausen, Tech-
nisches Rathaus, Fachbereich Planen, Umwelt, Bauen, 
Westring 51 in 45659 Recklinghausen, Raum 101 - 104, 
1. Etage, 
Ansprechpartnerin:         Frau Sinhuber-Schotte 
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 
13:00 Uhr 

Die Verfahrensunterlagen können auszugsweise auch im 
Internet eingesehen bzw. heruntergeladen werden unter:  

http://www.metropoleruhr.de/regionalverband-
ruhr/regionalplanung/raumordnungsverfahren.html 

Weitere verfahrensrelevante Informationen können beim 
Regionalverband Ruhr, Referat Regionalplanung, Raum 
205, Gutenbergstraße 47, 45128 Essen, eingeholt werden. 

Jeder, dessen Belange durch das o.g. Vorhaben berührt 
werden, hat Gelegenheit, sich zu dem Leitungsprojekt zu 
äußern. Stellungnahmen können bis zum 17.04.2014 
schriftlich oder per E-Mail an: 

regionalplanung@rvr-online.de 

oder zur Niederschrift bei den auslegenden Behörden 
geltend gemacht werden. Anregungen, die schriftlich 
oder per E-Mail erfolgen, können nur berücksichtigt 
werden, wenn sie den Vor- und Nachnamen sowie die 
Anschrift des Verfassers in lesbarer Form enthalten. 

Die eingegangenen Stellungnahmen werden im weiteren 
Verfahren in die Abwägung einbezogen. Das Raum-
ordnungsverfahren wird mit einer raumordnerischen 
Beurteilung des Projektes abgeschlossen, die an-
schließend veröffentlich wird. Eine gesonderte Be-
nachrichtigung erfolgt nicht. 

Eventuell entstehende Kosten, die bei der Einsichtnahme 
und/oder bei der Geltendmachung der Stellungnahme 
entstehen, können nicht erstattet werden. 

Essen, 25.02.2014 

Im Auftrag 
gez. Bongartz 

- Leiter Referat Regionalplanung – 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2014 S. 116-117 
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74 Sitzung der Verbandsversammlung des 
 Zweckverbandes Studieninstitut für kom-
 munale Verwaltung Westfalen-Lippe 

 

Die nächste öffentliche Sitzung der Verbandsversamm-
lung des Zweckverbandes Studieninstitut für kommunale 
Verwaltung Westfalen-Lippe findet am 28. März 2014, 
10:00 Uhr, in Gütersloh, Kreishaus, Sitzungsraum 1, mit 
folgender Tagesordnung statt: 

 

Öffentlicher Teil 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Ausbildungsmarketing 

3. Freiwillige Versorgungsrücklage des Alt-
 Verbandes Münster 

4. Sanierung Stühmerweg 

5. Übertragungsvertrag Haus Stühmerweg 

6. Nachtragshaushalt 2014 

7. Verschiedenes 

Der Vorsitzende der Verbandsversammlung 
gez. Püning 

Landrat 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2014 S. 118 
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